
G E M E I N D E V E R W A L T U N G  S T E G E N  

L A N D K R E I S  B R E I S G A U - H O C H S C H W A R Z W A L D  
 

 
Gemeindeverwaltung Stegen 
Dorfplatz 1 
79252 Stegen 
 
E-Mail: gemeinde@stegen.de 
 
 

 
Aktenzeichen: 123.12 Anzeige vorübergehendes Gaststättengewerbe / Sperrzeitverkürzung Version 1.0/03.03.2026 

 

Anzeige vorübergehendes Gaststättengewerbe aus  
besonderem Anlass (§ 2 Abs. 2 LGastG) 

 
Diese Anzeige ist mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung zu stellen. 

 
 

I. Die wichtigsten Eckdaten zur Veranstaltung 

Antragsteller 
(Name, Vorname): 

 

Art/Anlass der 
Veranstaltung: 

Adresse/Ort der 
Veranstaltung: 

 

 

Datum/Uhrzeit 

der Veranstaltung: 

 

Tag/Datum und Uhrzeit (von…bis)  

______________________________________________ 

Tag/Datum und Uhrzeit (von…bis)  

______________________________________________ 

Tag/Datum und Uhrzeit (von…bis)  

______________________________________________ 

 
        Beantragung einer Verkürzung der Sperrzeit  
        (siehe § 8 LGastG)        

II. Veranstalter / verantwortliche Person (Kontaktdaten) 

Name, Vorname: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

 

 

Telefon (dauerhaft erreichbare Telefonnummer auch während der Veranstaltung): 

E-Mail: 



Aktenzeichen: 123.12 Anzeige vorübergehendes Gaststättengewerbe / Sperrzeitverkürzung Version 1.0/03.03.2026 

 

Wichtige Hinweise 

Um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Anzeige mindestens                   

2 Wochen vor der Veranstaltung vollständig auszufüllen und an das Meldeamt zu geben. 

Nach Prüfung der Anzeige erhalten Sie ein von der Gemeindeverwaltung unterzeichnetes 
Formular für Ihre Unterlagen zurück. 
 
Die Bearbeitung der Anzeige ist gemäß der aktuell gültigen Verwaltungsgebührensatzung der 
Gemeinde Stegen gebührenpflichtig: 
 

➢ 20,00 € für die Bearbeitung der Anzeige (ohne Sperrzeitverkürzung) 
➢ 20,00 € + (15,00 € pro zusätzlich beantragte Sperrstunde) für die Bearbeitung 

der Anzeige (mit Sperrzeitverkürzung)  
 
Bitte überweisen Sie auf das Konto der Gemeindeverwaltung Stegen:  

Sparkasse Hochschwarzwald,  
IBAN DE03 6805 1004 0005 0002 29    
BIC SOLADES1HSW 
Verwendungszeck: (Name der Veranstaltung) 

 
Der Jugendschutz, der Brandschutz, der Lärmschutz sowie die geltenden Hygienevorschriften 
müssen beachtet und eingehalten werden. 
 
Mit der Unterschrift wird die Genehmigung erteilt, dass die in der Mitteilung angegebenen 
Daten gespeichert und gegebenenfalls an zu beteiligende verwaltungsinterne und externe 
Stellen weitergegeben werden. 
 
 
__________________________                  _______________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Antragssteller (Name, Vorname) 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Von der Gemeindeverwaltung auszufüllen:  

 

Die beantragte Sperrzeitverkürzung gemäß § 8 LGstG wird  
 
 
in der Nacht vom _______________ Sperrzeit von ______bis_______ Uhr ( __Std.) 
 
    genehmigt 
    nicht genehmigt. 
 
Anzeige von der Gemeindeverwaltung Stegen entgegengenommen 
 
am ________________  
 
Anzeige von der Gemeindeverwaltung Stegen an das LRA (Baurechtsbehörde, Verbraucher-
schutz, Veterinäramt) und den Polizeiposten Kirchzarten per E-Mail weitergeleitet  
 
am ________________  
 

______________________________________________ 
Unterschrift der Gemeindeverwaltung Stegen 
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